
Dies können Sie durch eine Vollmacht, eine Betreuungsverfügung oder
durch eine Patientenverfügung bereits jetzt festlegen. Denn ohne ein solches
Schriftstück können nicht einmal Ihre nächsten Angehörigen rechtswirksam
für Sie handeln.

Vorsorgevollmacht

Mit einer Vorsorgevollmacht können Sie einer selbst ausgewählten Vertrau-
ensperson für bestimmte Bereiche oder (auch) generell Vertretungsvoll-
macht erteilen. Sie ist gebunden an die von Ihnen festgesetzten Bedingun-
gen. Sie können auch mehrere Personen bevollmächtigen, zum Beispiel
eine für Vermögens- und eine andere für Gesundheitsfragen. Häufig kom-
men als Vertrauenspersonen nahe Angehörige und gute Freunde in
Betracht.Die Vorsorgevollmacht muss persönlich unterschrieben werden.

Tipp: Erteilen Sie die Vollmacht rechtzeitig, d.h. in “guten Tagen”. 
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